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Modul 2 Nur eine Unterschrift, nur ein Klick?!  Verträge-  Rechte und Pflichten 
 
Baustein: V7 
 
Verjährung und Rechtskraft 

 
Ziel: Sensibilisierung, Vermittlung von Kenntnissen 
 
Kurzbeschreibung: Die Teilnehmer lernen, was „Rechtskraft“ bedeutet, warum dieses Thema wichtig 
ist und wann Forderungen verjährt sein könnten. 
 
Methode: Theoretischer Input, gemeinsame Reflektion, Tafel/ Moderationskarten. 
Vollstreckungsbescheid aus Baustein V 6 kann verwendet werden. 
 
Anmerkung: Eine recht komplizierte und trockene Materie, aber praxisrelevant. Ggf. auch nur als 
Hintergrundwissen für die Lehrkraft verwendbar. 
 
 
Beschreibung: 
 
Frage an die Teilnehmer/Schüler: Was ist Rechtskraft? Warum könnte das wichtig sein? Was ist 
Verjährung? Wie lange kann ein Gläubiger den Schuldner mit der Forderung verfolgen, wann ist 
Schluss damit? Antworten aufschreiben (Tafel, Moderationskarten, Flipchart) 
 
Unsere Rechtsordnung sagt: Wenn eine Forderung nicht gerichtlich geklärt wurde, soll sie auch nicht 
ewig geltend gemacht werden können. Anders gesagt: Ohne gerichtliche Klärung verfällt eine 
Forderung nach einiger Zeit. Das nennt man „Verjährung“. 
Wenn eine Forderung „verjährt“ ist, darf der Schuldner die Bezahlung verweigern. Das wird aber 
nicht „von Amts wegen“ geprüft und festgestellt. Vielmehr muss immer der Schuldner selbst die 
Frage der Verjährung erkennen und klären. Wenn eine Forderung „alt“ ist, sollte man die Frage der 
Verjährung stellen.  
Die Regeln zur Verjährung sind leider im einzelnen schwierig und unübersichtlich. Die Grundregeln 
kann man aber trotzdem lernen, um sich in etwa orientieren zu können. 
 
Die „regelmäßige“ Verjährungsfrist beträgt drei Jahre, § 195 BGB. 
Sie beginnt zu laufen mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist. 
 
 
Beispiel: Martin hat seinem Freund Roderick am 23.04.2006 ein Fahrrad verkauft. Roderick soll den 
Kaufpreis von 200 € in  4 Monatsraten bezahlen. Da er aber nach Zahlung von drei Raten arbeitslos 
wird und vom Arbeitsamt zunächst eine Sperre bekommt, zahlt er die vierte Rate nicht. Martin 
meldet sich im September 2006 bei Roderick und fordert die letzte Rate ein. Dann lässt er aber nichts 
mehr von sich hören. 
 
Wann ist die restliche Kaufpreisforderung verjährt? 
Beginn der Verjährungsfrist (von den Teilnehmern errechnen lassen): 31.12.2006. 
Ablauf der Verjährungsfrist (von den Teilnehmern errechnen lassen): 31.12.2009. 
Ab dem 01.01.2010 kann Roderick also die Zahlung der letzten Rate verweigern. 
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In manchen Einzelfällen gelten andere Verjährungsfristen (zum Beispiel 
Mängelbeseitigungsansprüche im Kaufrecht: 2 Jahre). 
 
Hemmung der Verjährung durch Verhandlungen 
Wenn und solange zwischen den Vertragsparteien Verhandlungen über den Anspruch laufen, ist die 
Verjährung „gehemmt“. Das bedeutet: In dieser Zeit läuft die Verjährung nicht weiter. Sie beginnt 
erst wieder zu laufen, wenn eine Vertragspartei die Verhandlungen abbricht und eine Erfüllung 
endgültig verweigert. 
 
Können die Teilnehmer ein Beispiel für solche „Verhandlungen“ bilden? 
Wenn Roderick Martin erklärt hätte, dass die Gangschaltung an dem Fahrrad von Anfang an defekt 
gewesen wäre und über diese Frage monatelang zwischen den beiden diskutiert worden wäre, dann 
wäre für diesen Zeitraum die Verjährung „gehemmt“ gewesen. Die Verjährungsfrist hätte sich 
entsprechend verlängert.   
 
Unterbrechung der Verjährung durch Anerkennen 
Die Verjährung wird „unterbrochen“ , das heisst sie beginnt komplett neu zu laufen, wenn der 
Schuldner durch irgendein Verhalten zu erkennen gibt, dass er den Anspruch anerkennt. Das kann 
eine Teilzahlung/Ratenzahlung sein, aber auch eine Bitte um Stundung oder die „Bitte um 
wohlwollende Prüfung und Verständnis für die schwierige finanzielle Lage“.  Manche Gläubiger legen 
ihren Mahnungen trickreiche Formulare bei,  in denen der Schuldner Angaben zu seiner aktuellen 
finanziellen Situation machen soll, aber damit auch die Formulierung unterschreibt, dass er die 
Schuld anerkenne. Auch so etwas unterbricht die Verjährung und bewirkt, dass sie neu zu laufen 
beginnt.  

 
Rechtskraft 
Die wichtigste Grundregel zum Thema Verjährung lautet: Wenn ein Anspruch gerichtlich rechtskräftig 
festgestellt ist (Urteil, gerichtlicher Vollstreckungsbescheid, gerichtlicher Vergleich mit Ablauf aller 
Rechtsmittelfristen), dann verjährt er erst nach 30 Jahren. 
Und wenn der Gläubiger hartnäckig und immer wieder Vollstreckungsversuche unternimmt, beginnt 
diese Frist immer wieder neu, dann haftet der Schuldner praktisch lebenslang. 
Ein notarielles Schuldanerkenntnis, welches beim Notar unterschrieben wird, steht einer 
rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung gleich. 
 
Es spielt nach Eintritt der Rechtskraft keine Rolle mehr, ob die Entscheidung gerecht ist oder die 
Forderung ganz oder teilweise unberechtigt war. Die Bedeutung der Rechtskraft wird vom 
Gesetzgeber höher bewertet als die Frage der Gerechtigkeit.  
 
Frage an die Teilnehmer: Warum ist das so? Ist das gerecht? 
 
Die dahinterstehende Überlegung ist in etwa diese: Der Schuldner hat viele Möglichkeiten gehabt, 
sich zu wehren. Er hat sie nicht genutzt oder hat die beteiligten Gerichte nicht überzeugen können. 
Da Rechtsstreitigkeiten nicht endlos sein sollen, muss eine gerichtliche Entscheidung zu einem 
bestimmten Zeitpunkt verlässlich und endgültig werden. Das ist der Zeitpunkt der Rechtskraft. Er soll 
„Rechtsfrieden“ bewirken. 
Nur in krassen Ausnahmefällen ist eine Durchbrechung der Rechtskraft und ein  Neuaufrollen der 
Sache beim Gericht möglich. In Betracht kommt das zum Beispiel, wenn man unverschuldet eine Frist 
versäumt hat, etwa weil man im Krankenhaus war. Dann kann man innerhalb von 14 Tagen beim 
Gericht einen Antrag auf „Wiedereinsetzung in den vorigen Stand“ stellen und gleichzeitig die 
versäumte Handlung nachholen, z. B. Einspruch gegen den Vollstreckungsbescheid einlegen. 
Die Gerichte sind aber recht streng und kleinlich mit diesen Anträgen. 



 107 

 
 

Verjährung und Rechtskraft 
 

 Ohne gerichtliche Klärung sollen Forderungen nicht ewig durchsetzbar sein. Daher können 
ältere Forderungen „verjähren“. Wenn eine Forderung „verjährt“ ist, darf der Schuldner die 
Bezahlung verweigern. Das wird aber nicht „von Amts wegen“ geprüft und festgestellt. 
Vielmehr muss der Verbraucher oder Schuldner selbst die Frage der Verjährung überprüfen 
und klären.   

 

 Die „regelmäßige“ Verjährungsfrist beträgt drei Jahre, § 195 BGB 
In Einzelfällen gelten aber auch andere Verjährungsfristen, zum Beispiel 
Mängelbeseitigungsansprüche im Kaufrecht: 2 Jahre. 

 

 Hemmung der Verjährung durch Verhandlungen 
Solange zwischen den Vertragsparteien Verhandlungen über den Anspruch laufen, ist die 
Verjährung gehemmt. Das bedeutet: In dieser Zeit läuft die Verjährungsfrist nicht weiter. Sie 
beginnt erst wieder zu laufen, wenn eine Vertragspartei die Verhandlungen abbricht und die 
Vertragserfüllung endgültig verweigert. 

 

 Unterbrechung der Verjährung durch „Anerkennen“ 
Die Verjährung wird unterbrochen (= die Frist beginnt ganz neu zu laufen), wenn der 
Schuldner durch irgendein Verhalten zu erkennen gibt, dass er den Anspruch anerkennt. Das 
kann eine Ratenzahlung sein, aber auch eine Bitte um Zahlungsaufschub.  Manche Gläubiger 
legen ihren Mahnungen Formulare bei, in denen der Schuldner Angaben zu seiner aktuellen 
finanziellen Situation machen soll, aber auch unterschreiben soll, dass er „die Schuld 
anerkenne“. Vor einer Unterschrift unter solche Formulierungen sollte der Schuldner sich 
unbedingt rechtlich beraten lassen.  
 

 Rechtskraft 
Eine andere wichtige Grundregel zum Thema Verjährung lautet: Wenn ein Anspruch 
gerichtlich rechtskräftig festgestellt ist (Urteil, gerichtlicher Vollstreckungsbescheid, 
gerichtlicher Vergleich mit Ablauf aller Rechtsmittelfristen), dann verjährt er erst nach 30 
Jahren. 
Und wenn der Gläubiger nicht lockerlässt und immer wieder Vollstreckungsversuche 
unternimmt, dann haftet der Schuldner praktisch lebenslang. 
Ein notarielles Schuldanerkenntnis (= beim Notar unterschrieben) steht einer rechtskräftigen 
gerichtlichen Entscheidung gleich. 
Es spielt nach Eintritt der Rechtskraft (= gerichtliche Entscheidung ist unanfechtbar 
geworden, alle Fristen sind abgelaufen) keine Rolle mehr, ob die Entscheidung gerecht ist. 
Die Bedeutung der Rechtskraft wird vom Gesetzgeber höher bewertet als die Frage der 
Gerechtigkeit.  

 Die dahinterstehende Überlegung ist in etwa diese: Der Schuldner hat viele Möglichkeiten 
gehabt, sich zu wehren. Er hat sie nicht genutzt oder hat die beteiligten Gerichte nicht 
überzeugen können. Da Rechtsstreitigkeiten nicht endlos sein sollen, muss eine gerichtliche 
Entscheidung zu einem bestimmten Zeitpunkt verlässlich und endgültig werden. Das ist der 
Zeitpunkt der Rechtskraft. Nur in krassen Fällen können Ausnahmen gemacht werden, dazu 
immer Rechtsrat einholen! 

 
 
 

Baustein V7 Teilnehmerversion 
 

Modul 2 
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